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JurData für Vereine – DSGVO
Die Datenschutz-Grundverordnung im Vereinsalltag

Informieren Sie Vereinsvorstände und -Mitglieder  über 
die Absicherungsmöglichkeit dieses Risikos.

Absicherungsmöglichkeiten

JurData Versicherungs-Summe 
1 Million Euro

Strafkaution 
300.000 Euro

Mitglieder SB 150 SB 250

0 -200 88,00 79,00

ab 200 je Mitglied 0,23 je Mitglied 0,19

Mindestprämie 176,00 158,00

Abschlussvoraussetzungen:
Versichert werden können eingetragene Vereine (e.V.), deren Zweck nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder auf die Vertretung wirt- 
schaftlicher Interessen ihrer Mitglieder ausgerichtet ist. Alle anderen Vereine 
sind anfragepflichtig. Es gelten die allgemeinen Tarifierungs-Richtlinien  
des Tarifhefts 2019.

EINIGE BEISPIELE FÜR DIE NEUEN VORGABEN 
DURCH DIE DSGVO:

 Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses aller Datenverar-
beitungstätigkeiten

 Dokumentationspflichten und Datenschutz-Folgenab-
schätzung

 Neuregelungen der Auftragsdatenverarbeitung

 Jeweilige Einwilligungserklärungen für Veröffentlichungen – 
online und offline – vom Newsletter bis zur Mannschafts-
aufstellung

 Recht auf „Vergessenwerden“ von Nutzerdaten (Löschung 
ehemaliger Mitgliedsdaten)

Die Gefahr einer – meist unbewussten – Zuwiderhandlung 
besteht immer. Auch, wenn der Verein die DSGVO gewissen-
haft umzusetzen versucht. Bei Verstoß drohen empfindliche 
Bußgelder.

WIR HABEN DIE PERFEKTE ABSICHERUNG:   
ROLAND JURDATA  – AUCH FÜR VEREINE 

Mit dem Rechtsschutz-Baustein JurData können die recht-
lichen Risiken im Zusammenhang mit der Datenschutz-
Grundverordnung minimiert werden.

ROLAND Kunden-Hotline:

0221 8277-500

Auch Vereine sind von der DSGVO betroffen. Die Vorgaben gelten für alle: vom Karnevals- bis zum Kleintierzüchter-Verein. 
Mitgliedsdaten werden überall gespeichert und zum Beispiel für Mailings, Newsletter oder Vereinsinfos genutzt. Verarbeitet 
ein Verein ganz oder teilweise personenbezogene Daten seiner Mitglieder und anderer Personen (z.B. Lieferanten) elektronisch 
oder sind Daten in einem Dateisystem (z. B. Papierakten) gespeichert, muss die DSGVO beachtet werden. Das ist nicht immer leicht.

Viele Vereine veröffentlichen Informationen über ihre Mitglieder an einem Schwarzen Brett oder in Vereinsblättern. Das sind 
Quellen, die auch vereinsfremden Personen zugänglich sind. So kann schon eine harmlos wirkende Mannschaftsaufstellung 
bei Sportvereinen problematisch sein, wenn sie schutzwürdige Belange der Betroffenen verletzen könnte. Da geht es beispiels-
weise um die Veröffentlichung von Namen, Fotos oder Geburtsdaten. Jedes Vereinsmitglied muss daher rechtzeitig informiert 
werden, was, wann, wo und auf welchem Wege der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. So können Mitglieder der Veröffent-
lichung bei Bedarf noch rechtzeitig widersprechen. Das gilt sowohl für die Verbreitung von Mitteilungen in Papierform als auch 
über das Internet. 

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Makler Competence Center

 0221 8277-8008

 mcc@roland-rechtsschutz.de
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